
 

 

   

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Verbändebeteiligung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lieferketten-

sorgfaltspflichtengesetzes 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Liefer-

kettensorgfaltspflichtengesetzes, welches die Vereinbarung des Koalitionsvertrages in einem ersten 

Schritt umsetzen soll („…Darüber hinaus schaffen wir das nationale Lieferkettensorg-

faltspflichtengesetz (LkSG) ab. Es wird ersetzt durch ein Gesetz über die internationale Unter-

nehmensverantwortung, das die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bürokratiearm und voll-

zugsfreundlich umsetzt. Die Berichtspflicht nach dem LkSG wird unmittelbar abgeschafft und entfällt 

komplett…“). 

 

Aus unserer Sicht erfüllt der Entwurf die vereinbarte Abschaffung der Berichtspflicht. Wir begrüßen es 

sehr, dass der deutsche Gesetzgeber auf diesem Weg den kommenden europäischen Sorgfalts-

pflichtenvorgaben Rechnung trägt und einen wesentlichen Teil der deutschen Unternehmen entlastet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Carsten Bernoth 

Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 
Referat „Gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen“ 
Wilhelmstr. 49 
10117 Berlin 

Der Hauptgeschäftsführer .  
 
Dr. Carsten Bernoth 
carsten.bernoth@bdsi.de 
Telefon: +49 228 26007-43 
www.bdsi.de 

 
Lobbyregisternummer 
R000793 
Transparency Register (EU)  
21095533359-90 

 
Bonn, 18.09.2025 
 


